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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1979

Norm

ABGB §148 Abs2 B

Rechtssatz

Nur wenn trotz einer positiven Einstellung der Eltern die Ausübung des Besuchsrechtes der Großeltern dem Wohl des

Kindes oder dem Familienleben abträglich ist, kann diesen das Recht zum persönlichen Verkehr mit dem Kind

untersagt werden.
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